
Unruhiger Abend 
Nach dem Grundgesetz ist es rechtens, 
eine Meinung zu haben (es muß nicht 
einmal die eigene sein), sie zu äußern und 
dafür zu demonstrieren. Das ist Freitag 
abend auf einer Kundgebung des links
radikalen Studentenbundes' und seines 
jugendlichen Anhangs auf der Hambur
ger Moorweide geschehen. Man versuch-

: te, sieh gegen den „Aggressionskrieg der 
USA" in Vietnam zu erhitze n. ,,Aggres
sionskrieg" - ein böses, demagogisches 
Wort, das weder dem vietnamesischen 
Drama :noch dem amerikanischen Ver
bündeten noch tieferen politischen zu
sammenhängen gerecht wird. 

Nicht strittig ist es, eine Meinung über 
diesen Krieg zu haben und sie zu äußern 
mag _sie auch von der offiziellen Politik 

der Regierung dieses Landes abweichen . 
Schwer ist es dagegen, Unparteilichkeit 
diesem Krieg oder jedem Krieg gegen
über zu wahren. Ist man informiert ge
n~g, um von fern her eip. Urteil_zufä~~en, 
das der Sache nach gerechtfertigt ware? 
Sind die jungen Leute informiert genug, 
um eine ·große Nation der „Aggression" 

, besehu.ldigen zu können? Manchen von 
ihn~n ist anzusehen, daß sie gar nicht 

' wissen, wovon sie sprechen oder schreien, 
wenn sie Ho Chi Minh und die Vietkong
Fahne hochleben lassen. 

Nun, aus welchen Gründen auch ~mmer 
- sie haben in Hamburg gegen· die Ame
rikaner demonstriert. Gruppen von ih
nen, darunter manche, die eine Hochschu
le oder auch nur.eine höhere Schule noch 
nie von innen gesehen haben, sind dann 
weitergezogen, um in einem Aufwasch 
auch gegen andere und anderes zu de
monstrieren. Davon war in der Innen
stadt einiges zu hören. Es wurde zeitwei
lig auch •örtlich ein unruhiger Abend oh
ne beson-dere Vorkommnisse, es sei denn 
Klamauk:. 
D aß es nicht zu Exzessen wie in anderen 
Städten kam, ist der Besonnenheit auf 
zwei Seiten zu verdanken. Einmal konn
te bei der Polizei eine Geduld und Zu
rückhaltung beobachtet werden, die sich 
keinesfalls als Schwäche, vielmehr als 
eine die Anti-Stimmung dämpfende „ela
stische Kraft" erwies. Zum anderen gab 
es nicht wenige Studenten unter den wei
t erziehenden Demonstranten, die dem 
bloßen Krawall keinen Geschmack abge
winnen konnten. Ihr Anliegen war ganz 
offensichtlich die Diskussion zum ur
sprünglichen Thema in Ruhe und Sach
lichkeit. 

Vielleicht haben wenigstens diese jungen 
Menschen rechtzeitig den Unterschied 
bemerkt zwischen dem, was nach dem 
Grundgesetz eines freiheitlichen Staates 
und nach seinen Gesetzen erlaubt ist , und 
dem, was danach nicht erlaubt ist u nd 
auch nicht geduldet werden wird, w ie 
Länderregierungen und Bundesregierung 
eben erst wieder bekräftigt haben. Der 
Unterschied besteht in der Anwendung 
unerlaubter Gewalt. wmh 
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